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Titel 
 

Aufhebung des Sperrvermerkes für 60.000 € für Schnittstellen zu Fachverfahren bei 
01-1600-65 (Investitionsprogramm Digitalisierung) 
 

I. Beschlussvorschlag: 

 
 
Der HFWD beschließt die Aufhebung des Sperrvermerkes für 60.000 € für Schnittstellen zu 
Fachverfahren bei 01-1600-65 (Investitionsprogramm Digitalisierung). 

 
 
 
II. Sachverhalt: 
 

 
Für das Projekt Verwaltungsdigitalisierung wurden für das Haushaltsjahr 2022 u. a. investive Mittel in 
Höhe von 60.000 € für die Einrichtung von Schnittstellen zu den Fachverfahren eingestellt. Diese 

wurden mit Sperrvermerk zur Freigabe HFWD versehen.  
 
Die Freigabe ist für die Durchführung der folgenden Projektschritte im Rahmen der Digitalisierung 

notwendig: 
 
1. Schnittstelle zwischen den vom Land bereitgestellten Online-Diensten im Bereich Jugend-

wesen und der Software Prosoz14 plus (15.874 €).  
2. Erweiterung der beim RTK eingesetzten Software für die Schülerbeförderung um ein 

Antragsportal und eine digitale Aktenführung (44.914 €).  

 
In beiden Fällen handelt es sich um Lizenzkosten mit den zugehörigen Dienstleistungen für die 
Installation. Die Projekte sollen im 4. Quartal 2022 umgesetzt werden. Die zu erwartenden 

Rechnungen erfordern die Aufhebung des Sperrvermerkes.   
 
Weitere Schnittstellen bzw. Erweiterungen von Fachverfahren im Zusammenhang mit der 

Digitalisierung können nach aktuellem Stand im Haushaltsjahr 2022 nicht mit investiven Mitteln 
umgesetzt werden. Hier kann eine Lizenznutzung nur im Rahmen von Mietverträgen erfolgen.  
 

Eine angedachte Nutzung des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“ greift erst für ein Gesamt -
projekt (Digitaler Posteingang mit Schriftgutverwaltung) im Jahr 2023. Der Förderantrag kann im 
September 2022 zur Prüfung eingereicht werden. 
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III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung: 

 
Keine 
 
IV. Personelle Auswirkungen: 

 
Keine 
 
V. Finanzierungsübersicht 

 
Finanzielle Auswirkungen:  ja 

  
Geschäftsjahr  2022 

Kostenart    
Kostenstelle   
oder   
Projekt 01-1600-65 Digitalisierung 

 100692  
Gesamtansatz  80.000,00 

verbraucht / gebunden  15.000,00 

noch verfügbar  65.000,00 
   

Bedarf  60.790,00 
Rest, bzw. üpl./ apl. Bedarf  4.210,00 

Erträge  0,00 
   

einmalige Zusatzkosten  0,00 
jährliche Folgekosten  9.125,00 

 
 

 
 
 

 

(Frank Kilian) 
Landrat 
 
 

 
 

 


